
Bundesgesetz 
über die 
universitären 
Medizinalberufe 
(MedBG) und 
dazugehörige 
Verordnungen1

Geltungsbereich
Humanmedizin
Zahnmedizin
Chiropraktik
Pharmazie
Veterinärmedizin
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Handlungsfelder und Massnahmen Vollzug Output / Outcome Impact

Kontextfaktoren:
- Internationale Verpflichtungen, u.a. durch Freizügigkeitsabkommen und Regulierungen in der EU und anderen Ländern
- Schnittstellen zu anderen Bundesgesetzen: KVG und dazugehörige Verordnungen (Regelung der Leistungserbringung u. -vergütung, Qualitätsmassnahmen); PsyG, GesBG und dazugehörige Registerverordnungen (Kongruenz / Nachvollziehbarkeit für Vollzugspartner sowie Schnittstellen zum Nationalen Register für die nicht-universitären 

Gesundheitsberufe NAREG); HFKG (Akkreditierung Hochschulen und Studiengänge), Bundesgesetz über Meldepflicht EU/EFTA (BGMD), Binnenmarktgesetz (BGBM), Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG), Heilmittelgesetz (HMG), Regelungen im Bereich Veterinärwesen (u.a. Tierschutz-/Tierseuchengesetz)
- Entwicklungen in den Fachgebieten der universitären Medizinalberufe: med.-techn. Fortschritt, Spezialisierung; (internationale) Trends und Rahmenbedingungen in der Aus- und Weiterbildung (z.B. Ausbildungskapazitäten / Zulassungsbedingungen; Finanzierung der Weiterbildung; Lernzielkataloge, Ausrichtung Kompetenzprofile)
- Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung und den Versorgungsstrukturen: Digitalisierung, Trend zu Teilzeittätigkeit und Gruppenpraxen, Fachkräftemangel, interprofessionelle Zusammenarbeit, demografisch bedingte Veränderungen der Nachfrage (höherer Bedarf, Verlagerung zu chronischen Krankheitsbildern) etc.

Festlegung der eidg. Weiterbildungstitel

EDI (BAG): ist zuständig für Akkreditierung (Akkreditierungsinstanz)
AAQ: führt Akkreditierungsverfahren durch (Akkreditierungsorgan) / setzt Expertenkommissionen ein, welche Selbstevaluationsberichte der Gesuchsteller 
mit eigenen Untersuchungen ergänzen u. AAQ Antrag zur Akkreditierung unterbreiten
MEBEKO: nimmt Stellung zu Akkreditierungsanträgen / berät Akkreditierungsorgan, Bundesrat und EDI in Fragen der Weiterbildung
Verantwortliche Organisationen2: regeln Weiterbildungsgänge nach Massgabe der Akkreditierungskriterien u. Zielen des MedBG (u.a. Anerk. WB-Stätten)
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Registrierungspflicht und Sprach-
erfordernis für alle in der Schweiz tätigen 
Medizinalpersonen

Bundesrat: erlässt Bestimmungen über die im Register enthaltenen Personendaten u. Bearbeitungsmodalitäten
EDI (BAG): führt u. veröffentlicht das Register (Medizinalberuferegister) auf Basis der Meldungen/Einträge der Datenlieferanten MEBEKO, Kantone, 
Verantwortliche Organisationen2, BLV, BFS

Medizinalberuferegister

Festlegung allgemeiner und berufs-
spezifischer Ziele

Schweiz. Akkreditierungsrat: ist zuständig für die Akkreditierung nach HFKG & MedBG (Akkreditierungsinstanz)
AAQ: führt Akkreditierungsverfahren durch (Akkreditierungsorgan)
Bundesrat: erlässt ggf. besond. Akkreditierungsvoraussetzungen (unt. Anhörung Hochschulrat)
MEBEKO: nimmt Stellung zu Akkreditierungsanträgen / berät Akkreditierungsorgan, Bundesrat, EDI und Hochschulrat in Fragen der Ausbildung
Hochschulen: regeln Studiengänge nach Massgabe der Akkreditierungskriterien und Ziele des MedBG

Qualitätssicherung
bzgl. universitärer 
Ausbildung, beruf-
licher Weiterbildung 
u. Fortbildung der 
Personen mit 
universitären 
Medizinalberufen

Schutz der öffent-
lichen Gesundheit; 
Gewährleistung 
Patientensicherheit

Grundlage für 
Mobilität der 
Medizinalpersonen, 
Wettbewerb, Versor-
gungssicherheit

Input / Konzept

Akkreditierung der Studiengänge

Regelung eidg. Prüfungen / Diplome

Regelung Anerkennung / Prüfung ausl. 
Diplome

Festlegung allgemeiner Ziele und Dauer

Akkreditierung der Weiterbildungsgänge

Erteilung eidg. / Anerkennung ausl. 
Weiterbildungstitel

Outcome: 
Studiengänge: sind qualitativ hochstehend und 
einheitlich / setzen die Ausbildungsziele gemäss
MedBG um / werden nach einheitlichen u. 
nachvollziehbaren Kriterien und Standards 
akkreditiert
Eidg. Diplome: garantieren einheitliche 
Abschlusskompetenzen unabhängig von den 
Fakultäten
Absolventinnen/Absolventen: erhalten qualitativ 
hochstehende, einheitliche Grundbildung / 
erhalten einheitliche, nachvollziehbare 
Anerkennung ausl. Diplome

Mögliche unerwünschte Wirkungen: zu starrer rechtl. Rahmen, zu komplizierte 
/ aufwändige Vollzugsprozesse, Abschreckung in- und ausl. Fachkräfte 

Outcome: 
Register: ist vollständig / vereinfacht die Abläufe 
für Aufsicht u. Informationsaustausch der Kantone 
und ausl. Stellen / ermöglicht Bund und Kantonen 
das Erstellen der medizinischen Demografie 
Medizinalpersonen: verfügen durch lebenslange 
Fortbildung über aktuellen Wissensstand
Patientinnen/Patienten: nutzen Register / haben 
Gewähr, von qualifizierten, sprachkompetenten u. 
berechtigten Personen behandelt zu werden

Regelung der Berufsausübung in eigener 
fachlicher Verantwortung (Bewilligungs-
pflicht, Berufspflichten, Aufsicht)

MEBEKO: anerkennt ausl. Diplome basierend auf Abkommen mit EU/EFTA-Staaten, entscheidet über die Gleichwertigkeit von Diplomen aus Nicht-
EU/EFTA-Staaten und führt Nachprüfungen durch / bestimmt Voraussetzungen für den Erwerb eines eidg. Diploms
EDI (BAG): führt per Verordnung Liste der anerkannten Studiengänge für Chiropraktik ausl. universitärer Hochschulen

Bundesrat: bestimmt Inhalt, Verfahren, Prüfungsgebühren u. Entschädigung Expertinnen/Experten
MEBEKO: erlässt Vorgaben/Richtlinien, entscheidet über die Zulassung zur eidg. Prüfung, überwacht Durchführung, führt Datenbank
Prüfungskommissionen: stellen in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsinstitutionen, den Standortverantwortlichen und Examinatorinnen/Examina-
toren die Vorbereitung und Durchführung der eidg. Prüfungen sicher
BAG: erteilt die eidg. Diplome

Bundesrat: legt die eidg. Weiterbildungstitel fest u. bestimmt die Dauer der Weiterbildung für die einzelnen Weiterbildungstitel

Verantwortliche Organisationen2: erteilen eidg. Weiterbildungstitel und tragen diese ins Register ein
MEBEKO: entscheidet über die Anerkennung ausl. Weiterbildungstitel / entscheidet über die Gleichwertigkeit ausl. Weiterbildungstitel aus Nicht-EU/EFTA-
Staaten und führt Nachprüfungen durch

Bundesrat: regelt Einzelheiten bzgl. der für die Berufsausübung notwendigen Sprachkenntnisse
MEBEKO: trägt Diplome und Sprachkenntnisse ins Register ein / entscheidet über die Registrierung nicht anerkennbarer ausl. Diplome
Arbeitgeber: prüfen den Registereintrag und die Sprachkenntnisse für Medizinalpersonen, die unter fachlicher Aufsicht tätig sind

Kantone: prüfen die Bewilligungsvoraussetzungen nach MedBG (inkl. Überprüfung Sprachkenntnisse) und erteilen kantonale 
Berufsausübungsbewilligungen; beaufsichtigen die Einhaltung der Berufspflichten (u.a. Fortbildung); tragen aufsichtsrelevante Daten ins Register ein 
(Erteilung / Verweigerung / Entzug / Befristung der Berufsausübungsbewilligungen, Disziplinarmassnahmen) / tragen Meldungen der 90-Tage-
Dienstleistungserbringer ins Register ein

Output: akkreditierte Studiengänge, erteilte eidg. 
und anerkannte ausl. Diplome

Outcome: 
Weiterbildungsgänge: sind qualitativ 
hochstehend / auf aktuellstem Stand / nach 
einheitlichen u. nachvollziehbaren Kriterien und 
Standards akkreditiert
Absolventinnen/Absolventen: erhalten qualitativ 
hochstehende Weiterbildung / verfügen über 
erforderliche Kompetenzen / nachvollziehbare 
Anerkennung ausl. Weiterbildungstitel

Output: akkreditierte Weiterbildungsgänge, erteilte 
eidg. und anerkannte ausl. Weiterbildungstitel

Output: Registereinträge zu in der Schweiz 
tätigen Medizinalpersonen, Verfahren / Urteile wg. 
Verletzung Berufspflichten u. Art 58 MedBG

1Medizinalberufeverordnung (MedBV), Prüfungsverordnung MedBG und Registerverordnung MedBG sowie EDI-Verordnungen; 2Organisationen, die für alle Weiterbildungsgänge im jeweiligen Medizinalberuf verantwortlich sind (nach Art. 25 MedBG) 
Darstellung BASS, erstellt im Rahmen des Mandats «Konzept- und Machbarkeitsstudie für die künftige Evaluation des Medizinalberufegesetzes». Version vom 10.07.2023

Wirkungsmodell des Medizinalberufegesetzes MedBG



Legende

AAQ Schweizerische Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung GesBG Gesundheitsberufegesetz (SR 811.21)

BAG Bundesamt für Gesundheit HFKG Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz (SR 414.20)

BFS Bundesamt für Statistik HMG Heilmittelgesetz (SR 812.21)

BGBM Binnenmarktgesetz (SR 943.02) KVG Krankenversicherungsgesetz (SR 832.10)

BGMD Bundesgesetz über die Meldepflicht und die Nachprüfung der Berufsqualifikationen von 
Dienstleistungserbringerinnen und -erbringern in reglementierten Berufen (SR 935.01)

MEBEKO Medizinalberufekommission

PsyG Psychologieberufegesetz (SR 935.81)

BLV Bundesamt für Lebensmittel und Veterinärwesen WB-Stätten Weiterbildungsstätten

EDI Eidgenössisches Departement des Innern Verantwortliche Organisationen Organisationen, die für alle Weiterbildungsgänge im jeweiligen 
Medizinalberuf verantwortlich sind (nach Art. 25 MedBG) 

EPDG Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (SR 816.1)
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